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Aufmarschverbot für Wien .Mit Rücksicht auf die Vorkommnisse bei Auf- ¬

märschenin der letzten Zeit hat BürgermeisterSeitz als Landeshauptmann
der Bundespolizeidirektienin Wiendie nachstehendeWeisunggegeben :

" Inder letztenZeit habensich in vielenOrtenOesterreichs ,soin
Andritz ,Marein ,KapfenbergundLeobersderfanlässlich vonAufmärschenar¬
ge Ruhestörungen ereignet ,die sogar von der Verletzung von Menschenbeglei¬

tet waren. WennderartigeVerkommnisseaufdie GrosstadtWienübergriffen,
so würde dies zu ganz unabsehbaren Kensequenzenführen ,ja zu schwererGe¬

fährdungvonMenschenlebenundzu empfindlichenStörungendesWirtschafts¬
lebensderGrosstadtunddesFremdenverkehrs ,die bei derderzeitigenwirt¬
schaftlichen Lage unerträglich wären .

UmeinesolcheGefährdunghintanzuhalten ,gebeich alsLandeshaupt¬
mannmit sodortigerWirksamkeitdie Weisung ,bis auf weiteresalle Auf- ¬
märscheuniformierterSelstschutzverbände("SelbstschutzWien ""Heimat¬
schutzverband Wien " ,„ WienerWehrverband "„ WienerHeimwehr " ,"Oesterrei¬
chische Frontkämpfervereinigung " ,„ Republikanischer Schutzbund " ,Christ¬

liche Arbeiter -Heimwehr",„WienerArbeiterwehr"unddergleichen )inmi¬
litärischer Ordnungunter freiem Himmelgemäss Paragraph 6 desVersamm¬
lungsgesetzes zuuntersagen .

Auf die in Paragraph 5 des Versammlungsgesetzesbezeichnetenvolks¬
tümlichenFeste oder Aufzüge ,Prozessionenund so weiter ,erstreckt sich
diese Weisung selbstverständlich nicht . "
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